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Stadt Halle (Saale)                        
Geschäftsbereich Bildung und Soziales     24.05.2023 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 31.05.2023 
Anfrage der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zu Vormundschaften für Kinder- und 
Jugendliche 
Vorlagen-Nummer: VII/2023/05685 
TOP: 12.13 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 

1. Wie hat sich die Zahl der Vormundschaften in Halle (Saale) in den letzten fünf 
Jahren entwickelt? Wie viele dieser Vormundschaften betrafen UMA? Bitte anteilig 
wie absolut angeben. 
 

 
 

2. Wie hoch war in den letzten fünf Jahren jeweils der Anteil von Amts- und 
ehrenamtlichen Vormundschaften in Halle (Saale)? Wie hoch war jeweils der Anteil 
von Amts- und ehrenamtlichen Vormundschaften bei UMA? 

 
Hierzu kann seitens der Verwaltung keine Aussage getroffen werden. Eine Übersicht über 
bestehende ehrenamtliche Vormundschaften und Vereinsvormundschaften gibt es in der 
Verwaltung nicht. Die Bestellung der Vormünder erfolgt über das Familiengericht Halle 
(Saale). Eine Informationspflicht gegenüber dem Jugendamt über Bestellungen außerhalb 
der Amtsvormundschaft besteht seitens des Familiengerichtes nicht. Gleichzeitig besteht 
zu diesen Daten auch kein Auskunftsrecht der Verwaltung gegenüber dem 
Familiengericht. 
 

3. Welche Maßnahmen ergreift die Stadtverwaltung, um ehrenamtliche Vormünder zu 
gewinnen, vorzubereiten, zu prüfen sowie zu beraten und zu unterstützen? Welche 
Kanäle und Kooperationspartner werden dabei genutzt? 
 
Aufgrund der angespannten Personalsituation erfolgt derzeit keine Akquise 
ehrenamtlicher Vormünder durch die Stadtverwaltung. Die Beratung von ehrenamtlichen 
Vormündern durch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich 
Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft ist davon unberührt.  
 
Im Rahmen der Umsetzung der Vormundschaftsreform wurde im Stellenplan 2023 eine 
Stelle „Koordinator Vormundschaften“ geschaffen, in dessen Aufgaben u. a. die 
Koordination zur Gewinnung und Betreuung von ehrenamtlichen Vormündern fällt. Mit der 
Suche von nützlichen Kanälen und Kooperationspartnern/Kooperationspartnerinnen (z. B. 
Vormundschaftsvereine) wird aktuell begonnen. Jedoch setzt auch hier die aktuelle 

Stichtag 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 30.04.2023

Anzahl 199 209 204 209 222 221

davon UMA 37 23 20 18 26 30

enspricht 19% 11% 10% 9% 12% 14%



2 
 

Personalsituation Grenzen. Konkretere Ergebnisse (Konzepte, Kooperationen etc.) 
können erst mit Stellenbesetzung im Detail geplant und umgesetzt werden.  
 

4. Plant die Stadtverwaltung ebenfalls die Einrichtung einer zentralen 
Koordinationsstelle? Wenn ja, bis wann soll diese entstehen? Wenn nein, warum 
nicht? 
 
Siehe Antwort 3 
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Beigeordnete 
 
 

 


